
Vereinbarung OSADL-Fördermitglied Bronze/Silber/Gold
Vertragsversion vom 24.20.2025 

Das Unternehmen

Name:

Anschrift:

Land:

– nachfolgend „Fördermitglied Bronze/Silber/Gold“ genannt

und die 

Open Source Automation Development Lab (OSADL) eG, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg 

– nachfolgend „OSADL“ genannt -

schließen die folgende Vereinbarung zwecks Fördermitgliedschaft eines Konzerns.

Zweck

Die Fördermitgliedschaft Bronze/Silber/Gold dient der Kooperation in der Entwicklung von Open Source-

Software für Anwendungen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus bzw. der Automatisierungsindus-

trie im Sinne von § 2 (4) der Satzung des OSADL und von § 8 (1) Nr. 5 des GenG. Sie stellt keine reguläre 

Mitgliedschaft in einer Genossenschaft dar wie in § 15 GenG ausgeführt. Dies schließt den Erwerb von Ge-

schäftsanteilen sowie aktives und passives Stimmrecht für die Organe des OSADL aus. Entsprechend ist 

diese Fördermitgliedschaft Konzernen vorbehalten, bei denen der Erwerb eines Geschäftsanteils einer Ge-

nossenschaft als Beteiligung angesehen wird, wegen der geringen Höhe der Beteiligung aber nicht zustan-

de kommen kann. Auf Antrag ist dem Fördermitglied Bronze/Silber/Gold eine beobachtende Teilnahme an 

der Jahresversammlung möglich. Allerdings kann den Fördermitgliedern Bronze/Silber/Gold auf ausdrückli-

chen Antrag von regulären Mitgliedern die Teilnahme an nach dem GenG den Organen des OSADL vorbe-

haltenen Beratungen und Entscheidungen verwehrt werden. 
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Vergünstigungen

In Bezug auf die gewährten Vergünstigungen wird das Fördermitglied Bronze/Silber/Gold dem jeweiligen 

regulären OSADL-Mitglied mit dem gleichen Mitglieds-Status (Bronze, Silber, Gold) gleichgestellt. Dies be-

trifft insbesondere die Beantragung und Abstimmung von Projekten, die Gewährung von Nachlässen bei 

kostenpflichtigen Leistungen, die Teilnahme an Veranstaltungen sowie den Zugang auf geschützte OSADL-

Webseiten. Dienstleistungen, die Mitarbeiter von regulären Mitgliedern ohne Begrenzung der Anzahl an 

Mitarbeitern wahrnehmen können, wie z.B. Zugang auf geschützte OSADL-Webseiten, stehen allen Mitar-

beitern aller im Konzern des Fördermitglieds Bronze/Silber/Gold verbundenen Unternehmen zur Verfügung. 

Bei Dienstleistungen und Veranstaltungen, an denen nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern kostenlos teil-

nehmen können, gelten wiederum die gleichen Einschränkungen wie für das reguläre Mitglied mit dem glei-

chen Mitglieds-Status. 

Öffentlichkeitsarbeit

Das Fördermitglied Bronze/Silber/Gold kann die Tatsache der entsprechenden Fördermitgliedschaft öffent-

lich bekanntmachen, d.h. auf dem Internet, in Printmedien, in Angeboten usw. Dabei muss allerdings immer 

die Tatsache der Fördermitgliedschaft Bronze/Silber/Gold ausdrücklich angegeben werden, damit eine Ver-

wechslung mit regulären Mitgliedern ausgeschlossen ist. Im einzelnen sind folgende Begriffe und Logos zu 

wählen:

Bronze Silber Gold

Name deutsch Fördermitglied Bronze Fördermitglied Silber Fördermitglied Gold

Name englisch Associate Member Bronze Associate Member Silver Associate Member Gold

Mitgliedschaft deutsch Fördermitgliedschaft 
Bronze

Fördermitgliedschaft 
Silber

Fördermitgliedschaft  
Gold

Mitgliedschaft englisch Associate Membership 
Bronze

Associate Membership 
Silver

Associate Membership 
Gold

Logo deutsch Fördermitglied Bronze Fördermitglied Silber Fördermitglied Gold

Logo englisch Associate Member Bronze Associate Member Silver Associate Member Gold

Die Verwendung der anderen OSADL-Logos ist regulären und akademischen OSADL-Mitgliedern vorbehal-

ten. Entsprechend ist auch die alleinige Angabe einer „Mitgliedschaft“ bzw. „OSADL-Mitgliedschaft“ nicht 

zulässig. OSADL wird bei Eintritt eines neuen Fördermitglieds Bronze/Silber/Gold dies in einem News-Arti-

kel bekanntmachen und diesen in die üblichen Pressekanäle einspeisen. Die Fördermitglieder Bronze/Sil-

ber/Gold des OSADL werden auf dem OSADL-Mitgliedsposter getrennt von den regulären Mitgliedern auf-

geführt.
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Beitragspflicht

Das Fördermitglied Bronze/Silber/Gold verpflichtet sich, einen Jahresbeitrag als pauschale Dienstleistungs-

gebühr an das OSADL zu entrichten. Die Höhe des Jahresbeitrags richtet sich nach dem Jahresbeitrag von 

regulären Bronze-, Silber- bzw. Goldmitgliedern und beträgt das Anderthalbfache davon wie in der folgen-

den Tabelle aufgeführt (Stand: Oktober 2025):

Jährliche Mitgliedsbeiträge Reguläres Mitglied
(8.000,00 Euro pro Mitgliedsanteil) 

Fördermitglied
(Festpreis)

Mitglieds-Status Bronze   8.000,00 Euro 12.000,00 Euro

Mitglieds-Status Silber 16.000,00 Euro 24.000,00 Euro

Mitglieds-Status Gold 24.000,00 Euro 36.000,00 Euro

Der Jahresbeitrag wird auf das Kalenderjahr berechnet und ist zum Jahresanfang fällig. Der Betrag ist auf 

das Konto 19753506 bei der Volksbank Neckartal eG, BLZ 672 917 00, IBAN DE10672917000019753506, 

BIC GENODE61NGD zu überweisen. Tritt das Fördermitglied Bronze/Silber/Gold im Laufe eines Jahres bei, 

so wird der Beitrag anteilig angepasst. Jeder angefangene Monat wird voll berechnet. Die Fördermitglieds-

chaft Bronze/Silber/Gold kann von beiden Seiten mit einer Frist von mindestens drei Monaten zum Ende ei-

nes Kalenderjahres gekündigt werden. Nach Beendigung der Fördermitgliedschaft stehen dem Fördermit-

glied Bronze/Silber/Gold sämtliche eingeräumten Vergünstigungen und Rechte nicht mehr zur Verfügung.

Vertragsanpassung

Die Anpassung des Vertrages, insbesondere die Änderung des Beitragssatzes als Folge einer Änderung 

des Beitragssatzes für reguläre Mitglieder, erfolgt durch Mitteilung des OSADL an das Fördermitglied 

Bronze/Silber/Gold. Die Mitteilung muss mindestens vier Monate vor Ende des Kalenderjahres schrift-

lich erfolgen und darf erst zum Anfang des nächsten Kalenderjahres wirksam werden. Widerspricht das 

Fördermitglied Bronze/Silber/Gold der Anpassung des Vertrages nicht, so wird diese zum vorgesehenen 

Zeitpunkt wirksam. Widerspricht das Fördermitglied Bronze/Silber/Gold, so wird die Anpassung nicht 

wirksam, und dem OSADL steht ein Sonderkündigungsrecht bis zwei Monate vor Ende des Kalenderjah-

res zu.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Mannheim, 

Bundesrepublik Deutschland.
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Gewünschter Status der Fördermitgliedschaft

Gewünschter Beginn der Fördermitgliedschaft Bronze/Silber/Gold

Datum:

Unterschriften

Vertreter des Fördermitglieds Bronze/Silber/Gold

Ort:

Datum:

______________________________

(Name in Druckbuchstaben) (Unterschrift)

_______________________________

(Name in Druckbuchstaben) (Unterschrift)

OSADL-Vorstand

Ort:

Datum:

_______________________________

(Name in Druckbuchstaben) (Unterschrift)
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